
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATZUNG 
 

DER 
 

KLASSIK RADIO AG 
 

Mit Sitz in Augsburg 
 
 
 
 
 
 



I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Firma, Sitz 

 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

 
Klassik Radio AG. 

 
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Augsburg. 

 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an 

Unternehmen beliebiger Rechtsform. Zu der Verwaltung von Beteiligungen gehört 
insbesondere die Verwaltung der Beteiligung an der Klassik Radio GmbH & Co. KG, 
Hamburg. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Erreichung und 

Verwirklichung des Geschäftszwecks gemäß Absatz (1) notwendig und nützlich erscheinen. 
Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie 
Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an ihren beteiligen, 
Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungsunternehmen einschließlich 
Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unternehmen 
veräußern, Unternehmensverträge abschließen oder sich auf die Verwaltung von 
Beteiligungen beschränken. 

 
 

§ 3 
Bekanntmachungen / Mitteilungen 

 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen 
Bundesanzeiger für die Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmung des § 27a Absatz 1 WpHG 
findet auf die Gesellschaft keine Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Grundkapital und Aktien 
 
 

§ 4 
Grundkapital 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.825.000,00 (in Worten: Euro vier Millionen 

achthundertfünfundzwanzigtausend).  
 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.825.000 (vier Millionen 
achthundertfünfundzwanzigtausend) Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien).  

 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die 

Dauer von 5 Jahren beginnend mit dem 08.05. 2006 einmalig oder mehrmalig um bis zu 
insgesamt EUR 1.925.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 
1.925.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital 
I/2006). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:  

 
für Spitzenbeträge; 
wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung des genehmigten Kapitals 
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien das 
arithmetische Mittel der Schlussauktionspreise der Klassik Radio Aktien im Xetra-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während 
einer Referenzperiode von 5 Handelstagen vor der Beschlussfassung über die Ausgabe um 
nicht mehr als 3 % unterschreitet. Bei Ausnutzung der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des 
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
einzubeziehen;  
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zu Gewährung von Aktien zum Zwecke des 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen.  
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht den 
Aktionären in der Weise einzuräumen, dass die neuen Aktien von einem 
Emissionsunternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gezeichnet und mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital anzupassen. 
 

(4) Das Grundkapital ist um EUR 450.000 durch Ausgabe von bis zu Stück 450.000 auf den 
Namen lautenden nennwertlose Aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2006). Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Aktienoptionen, die 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29. März 2006 im 
Rahmen des Aktienoptionsplans 2006 in der Zeit bis zum 28. März 2011 von der Klassik 
Radio AG ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch 
machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die 
aus der Ausübung dieser Bezugsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft 
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des 
Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil.  

 
(5) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.800.000 durch Ausgabe von bis zu 1.800.000 neuen 

auf den Name lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II/2006). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 
Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der Vorstand von der Hauptversammlung 
vom 29. März 2006 ermächtigt wurde, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen oder 
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die aufgrund der Ausübung der Wandlungsrechte oder 
durch Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Wandlungsrechten oder 
durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 



ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 
 

§ 5 
Aktien 

 
(1) Die Stückaktien lauten auf den Namen. 

 
(2) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob 

die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf Namen lauten sollen, so lauten sie auf den 
Namen. 

 
(3) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 

von § 60 Absatz (2) AktG bestimmt werden.  
 
 

§ 6 
Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung 

 
(1) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und 

Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das gleiche 
gilt für andere von der Gesellschaft ausgegebene Wertpapiere. Die Aktienurkunden sind von 
Mitgliedern des Vorstands in vertretungsberechtigter Zahl und vom Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats zu unterzeichnen.  

 
(2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile sowie etwaiger Gewinnanteil- und 

Erneuerungsscheine ist ausgeschlossen, hinsichtlich der Aktien jedoch nur, soweit seine 
Gewährung nicht nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die 
Aktien zugelassen sind.  

 
 
 



III. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 
 
 

§ 7 
Organe 

 
Organe der Gesellschaft sind 
 

- der Vorstand,  
- der Aufsichtsrat und 
- die Hauptversammlung.  

 
 

A. Der Vorstand 
 

§ 8 
Zusammensetzung 

 
(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl 

der Mitglieder des Vorstands.  
 
(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, kann der Aufsichtsrat ein Mitglied des 

Vorstands zum Vorsitzenden bzw. Sprecher und eines zum stellvertretenden Vorsitzenden 
bzw. Sprecher des Vorstands ernennen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder 
bestellt werden.  

 
 

§ 9 
Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands 

 
(1) Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit das Gesetz nicht zwingend Einstimmigkeit vorsieht. Bei Stimmengleichstand 
gibt – sofern ein solcher bestellt ist – die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  

 
(2) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats selbst einstimmig eine 

Geschäftsordnung samt Geschäftsverteilungsplan geben, soweit der Aufsichtsrat nicht von 
seinem entsprechenden Recht Gebrauch gemacht hat. In letztgenanntem Fall bedarf der 
Geschäftsverteilungsplan der Zustimmung des Vorstands.  

 
 

§ 10 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

 
(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, 

der Satzung und der Geschäftsordnung sowie des Geschäftsverteilungsplans. Er ist 
gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die Satzung 
oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt haben 
oder die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 119 AktG ergeben.  

 
(2) Hat die Gesellschaft nur einen Vorstand, wird sie gesetzlich durch diesen vertreten, 

andernfalls durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des 
Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.  

 
(3) Der Aufsichtsrat kann einzelne oder sämtliche Mitglieder des Vorstands zur Einzelvertretung 

der Gesellschaft ermächtigen und einzelne oder sämtliche Mitglieder des Vorstands von dem 
Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Alternative BGB) befreien, wobei § 112 AktG unberührt 
bleibt.  

 
 
 
 



B. Der Aufsichtsrat 
 

§ 11 
Zusammensetzung 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 

werden.  
 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, es sei denn, im Bestellungsbeschluss wird eine 
kürzere Amtszeit festgelegt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht 
mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, erfolgt 
vorbehaltlich Absatz 3 die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptversammlung keine längere 
Amtszeit, die jedoch nicht über die Amtszeit gemäß Satz 1 hinausgehen darf, beschließt. 
Eine Wiederwahl ist möglich.  

 
(3) Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt 

werden, welches Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf 
seiner Amtszeit ausscheidet. Das Amt des in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitglieds 
erlischt, wenn ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, 
spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.  

 
(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch eine an den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu richtende Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand 
unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit einer Frist von einem Monat 
niederlegen.  

 
 

§ 12 
Vorsitz im Aufsichtsrat 

 
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden.  
 

(2) Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats, nachdem die von der 
Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden sind. Sofern der 
Aufsichtsrat bei der Wahl nicht eine kürzere Zeit bestimmt, erfolgt die Wahl für die Amtsdauer 
des Gewählten.  

 
(3) Ergibt sich bei der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters in der ersten 

Abstimmung keine einfache Stimmenmehrheit, so findet eine engere Wahl zwischen 
denjenigen beiden Bewerbern statt, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Ergibt 
sich beim zweiten Wahlgang (engere Wahl) Stimmengleichheit, so zählt die Stimme des an 
Lebensjahren ältesten Mitglieds des Aufsichtsrats zweifach.  

 
(4) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt die 

Fortdauer des Amts des Stellvertreters nicht. Das gleiche gilt umgekehrt. Scheidet der 
Vorsitzende oder Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen 
vorzunehmen. 

 
 

§ 13 
Geschäftsordnung 

 
Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung eine 
Geschäftsordnung geben.  
 
 
 



§ 14 
Sitzungen des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr, er muss zwei Sitzungen 

im Kalenderhalbjahr abhalten. Zur Durchführung der Sitzung des Aufsichtsrats, die über die 
Billigung des Jahresabschlusses entscheidet, hat der Aufsichtsrat zusammenzutreten 
(Präsenzsitzung).  

 
(2) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden oder im Falle 

seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter. Die Einberufung kann schriftlich, 
fernschriftlich, fernkopiert, fernmündlich, telegraphisch oder per E-Mail erfolgen. Die 
Einberufung hat mit einer Frist von vierzehn Tagen zu erfolgen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 
dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen. Der Vorsitzende kann eine 
einberufene Sitzung aufheben oder verlegen.  

 
(3) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Beschlussanträge 

sind so rechtzeitig und in einer Form zu übersenden, dass eine schriftliche Stimmabgabe 
möglich ist.  

 
 

§ 15 
Beschlüsse des Aufsichtsrates 

 
(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen sind und 

mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende 
Aufsichtsratsmitglieder können im Aufsichtsrat schriftlich Stimmabgaben durch andere 
Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der 
Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der Abstimmung der Stimme enthält.  

 
(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Der Vorsitzende 

bestimmt die Reihenfolge, in der die Tagesordnungspunkte verhandelt werden, sowie die 
Art der Abstimmung. Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht mit der Einberufung 
mitgeteilt worden sind sowie über sonstige Ergänzungen oder Änderungen der 
Tagesordnung nach Ablauf der Einberufungsfrist, können Beschlüsse nur dann gefasst 
werden, wenn kein anwesendes Mitglied in der Sitzung widerspricht oder besondere 
Eilbedürftigkeit gegeben ist. Abwesenden Mitgliedern ist im Fall der Ergänzung oder 
Änderung der Tagesordnung Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb 
einer vom Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Frist nachträglich zu widersprechen 
oder ihre Stimme schriftlich, fernschriftlich, fernkopiert, fernmündlich, telegrafisch oder 
per E-Mail abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht widersprochen oder wenn sie zugestimmt 
haben. Darüber hinaus können abwesende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während 
der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden 
angemessenen Frist mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder durch sonstige 
gebräuchliche Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videozuschaltung, abgeben, 
sofern kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Ein 
Widerspruch kann jedoch nicht erhoben werden, wenn das abwesende und die 
anwesenden Aufsichtsratsmitglieder untereinander im Wege allseitigen und gleichseitigen 
Hörens und Sehens in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erörtern 
können. 

 
(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei Wahlen 
genügt die verhältnismäßige Mehrheit. In den vorgenannten Fällen gibt die Stimme des 
Vorsitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag.  

 
(4) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, telegraphische, fernschriftliche, fernkopierte 

oder fernmündliche Beschlussfassungen oder Beschlussfassungen per E-Mail sowie 
mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per 
Videokonferenz, zulässig, wenn dies vom Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt wird. 
Außerhalb von Videokonferenzen erfolgte fernmündliche Stimmabgaben sind 



unverzüglich durch das abstimmende Aufsichtsratsmitglied schriftlich, fernschriftlich, 
fernkopiert oder telegraphisch zu bestätigen. Außerhalb von Sitzungen gefasste 
Beschlüsse (auch solche, die im Rahmen einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst 
wurden) werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet.  

 
 

§ 16 
Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats 

 
(1) Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu 

unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die 
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die 
Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist eine vom 
Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter unterzeichnete 
Abschrift der Sitzungsniederschrift zuzuleiten.  

 
(2) Für Beschlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb von Sitzungen gefasst werden, gilt Absatz 

(1) entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Niederschrift die Art des Zustandekommens 
der gefassten Beschlüsse anzugeben ist.  

 
(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats und 

seiner Ausschüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, sofern 
die Durchführung dem Aufsichtsrat obliegt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden hat 
sein Stellvertreter diese Befugnisse.  

 
 

§ 17 
Aufgaben des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung oder 

in sonstiger Weise zugewiesen werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nicht an 
Aufträge und Weisungen gebunden.  

 
(2) Der Aufsichtsrat kann beschließen und /oder in einer Geschäftsordnung für den Vorstand 

festlegen, dass bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung seiner Zustimmung bedürfen, 
insbesondere 

 
(i) solche, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder 

Risikoexpositionen der Gesellschaft grundlegend verändern, und 
 

(ii) Gründung, Auflösung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen ab 
einer vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung festzulegenden Grenze.  

 
 
 

(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fassung 
bereffen.  

 
 

§ 18 
Vertraulichkeit 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt über 

vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat 
bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrats, 
Informationen im übergeordneten Interesse der Gesellschaft an Dritte weiterzugeben, von 
denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder die Geheimnisse 
der Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

 
(2) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen vertraulichen 

Unterlagen der Gesellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzugeben.  



 
 

§ 19 
Vergütung des Aufsichtsrats 

 
(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei der Wahrnehmung 

seines Amtes entstandenen Auslagen.  
 

a) eine feste Vergütung in Höhe von EUR 7.500,-- pro Geschäftsjahr,  
b) eine erfolgsbezogene jährliche Vergütung für jeden angefangenen EUR 0,1 

ausgeschüttete Dividende, die EUR 0,1 je Aktie überschreitet, in Höhe von je EUR 
1.000,--,  

c) eine auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene jährlich Vergütung in Höhe 
von EUR 50,-- für jeden angefangenen Zehntelprozentpunkt, um den das 
Konzernergebnis je Aktie in einem Zeitraum von drei Jahren gestiegen ist, wobei die 
Steigerungen durch einen Vergleich des Konzernergebnisses je Aktie in dritten dem 
Vergütungsjahr vorausgehenden Geschäftsjahr ermittelt wird. Diese Vergütung 
entsteht nur für Steigerungen, die oberhalb 30 % liegen.  

 
Die Vergütung nach b) und c) ist insgesamt auf einen Betrag von höchstens EUR 5.000,-- 
begrenzt. Die Vergütung nach Buchst. C) wird erstmals gezahlt bezogen auf das 
Geschäftsjahr 2009/10. Für die Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung nach 
Buchstabe c) ist das im Konzernabschluß entsprechend den International Financial Reporting 
Standards für das betreffende Geschäftsjahr ausgewiesene Konzernergebnis je Aktie 
maßgebend. Führen Änderungen der Rechnungslegungsvorschriften zu einer Erhöhung oder 
Ermäßigung des Konzernergebnisses je Aktie, sind die für die Vergütung maßgeblichen 
Konzernergebnisse je Aktie zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit einheitlich nach Maßgabe 
der geänderten Vorschriften zu bestimmen. Darüber hinaus schließt die Gesellschaft 
zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine angemessene D & O Versicherung  ab. Gehört ein 
Mitglied dem Aufsichtsrat nur für einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die 
Vergütung pro rata temporis.  
 

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte der in Abs. (1) genannten festen 
Vergütung, der Stellvertreter des Vorsitzenden das Anderthalbfache der in Abs. (1) 
genannten festen Vergütung. 

 
(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates einen eventuell auf den 

Auslagenersatz bzw. die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Mehrwertsteuerbetrag erstattet, 
soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Unsatzsteuer gesondert in Rechnung zu 
stellen und dieses Recht ausüben. 

 
(4) Über andere Vergütungsarten für die Mitglieder des Aufsichtsrats und Leistungen mit 

Vergütungscharakter entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss.  
 
 

C. Hauptversammlung 
 

§ 20 
Ort und Einberufung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet statt am Sitz der Gesellschaft, am Sitz 

einer deutschen Wertpapierbörse oder in einem anderen Ort in der Bundesrepublik 
Deutschland, der mehr als 100.000 Einwohner hat. 

 
(2) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen 

vom Aufsichtsrat einberufen. 
 

(3) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, 
mindestens 30 Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der tag der 
Versammlung und der Tag der Einberufung sind nicht mitgerechnet. Die Einberufungsfrist 
verlängert sich um die Tage der Anmeldung nach § 21 Abs. 2 der Satzung. 

 



(4) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die 
Gewinnverwendung und – soweit erforderlich – über die Feststellung des 
Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet vorbehaltlich 
strengerer Regelungen der Wertpapierbörse, an der die Aktien der Gesellschaft zum 
Handel zugelassen sind, innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres 
statt.  

 
(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, den im Aktienregister eingetragenen Aktionären mit deren 

Zustimmung Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 
 

(6) Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG ist auf den Weg elektronischer 
Kommunikation beschränkt. Gleiches gilt, soweit die Voraussetzungen des § 30 b Abs. 3 
WpHG erfüllt sind, für die Übermittlung von Mitteilungen durch die Gesellschaft nach § 
125 Abs. 2 AktG. Der Vorstand ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, diese Informationen 
auch auf anderem Wege zu versenden. 

 
 

§ 21 
Teilnahme an der Hauptversammlung 

 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts sind 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig 
angemeldet haben. 

 
(2) Die Anmeldung hat der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist unter der in der 

Einberufung genannten Adresse zuzugehen. Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat bei 
Einberufung der Hauptversammlung durch den Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Frist für die 
Anmeldung in der Einberufung auf bis zu drei Tagen vor der Anmeldung zu verkürzen. Der 
Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen. 

 
(3) Umschreibungen im Aktienregister finden aus arbeitstechnischen Gründen innerhalb der 

letzten drei Werktag vor der Versammlung und am Tag der Hauptversammlung nicht statt. 
 

(4) Der Vorstand kann vorsehen, die Bild- und Tonübertragung der Versammlung zuzulassen. 
Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit 
uneingeschränkten Zugang hat. 

 
(5) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen auch ohne an der Versammlung 

teilzunehmen, schriftlichoder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen 
(Briefwahl). 

 
 

§ 22 
Stimmrecht 

 
(1) In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. 

 
(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform. Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen des Aktionärs 
zur Hauptversammlung erfolgen. Vollmachten können der Gesellschaft auch in einer vom 
Vorstand näher zu bestimmenden elektronischen Form übermittelt werden. In der 
Einberufung kann eine Erleichterung der Textform bestimmt werden. § 135 AktG bleibt 
unberührt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 23 
Versammlungsleitung 

 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein 

Stellvertreter oder eine vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu bestimmende Person. 
 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der 
Beratungen sowie Art und Form der Abstimmung. 

 
 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen zu beschränken, er ist insbesondere berechtigt, bereits zu Beginn oder während 
ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für 
die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und 
Redebeitrag oder den einzelnen Redner angemessen festzusetzen.  

 
 

§ 24 
Mehrheiten für die Beschlussfassung 

 
(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, falls nicht das Gesetz oder diese 
Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben; für Satzungsänderungen und 
Kapitalmaßnahmen ist eine qualifizierte Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
erforderlich.  

 
 

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang keine Mehrheit im Sinne von Absatz (1) erzielt, so 
findet in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den Vorgeschlagenen statt, 
denen im ersten Wahlgang die beiden größten Stimmzahlen zugefallen sind. Ergibt sich im 
zweiten Wahlgang Stimmengleichheit zwischen beiden Bewerbern, so entscheidet das durch 
den Vorsitzenden zu ziehende Los.  

 
 

IV. Geschäftsjahr, Rechnungslegung und Gewinnverteilung 
 

§ 25 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 01. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres.  
 
 

§ 26 
Rechnungslegung 

 
(1) Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss, den 

Konzernabschluss und die Lageberichte für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 
unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Weiterhin hat er dem 
Aufsichtsrat gemeinsam mit diesen Unterlagen den Vorschlag den er der Hauptversammlung 
für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will, vorzulegen. 

 
(2) Der Jahresabschluss, der Konzernabschluß, die Lageberichte, der Bericht des Aufsichtsrates 

und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der 
Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu 
machen. 

 
(3) Aufsichtsrat und Vorstand sind nach Maßgabe des § 58 Abs. 2 AktG ermächtigt, mehr als 

50 % höchstens aber 75 % des Jahresüberschusses in andere Rücklagen einzustellen.  
 

(4) Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt.  
 



 
V. Sonstiges 

 
§ 27 

Gründungsaufwand, Festsetzungen 
 

(1) Den Gesamtaufwand für die Gründung, namentlich die Gründungsprüfungskosten, 
Notarkosten, Gerichtskosten, Beratungskosten, Veröffentlichungskosten trägt die 
Gesellschaft.  

(2) Dieser von der Gesellschaft zu tragende Gesamtaufwand beträgt EUR 5.000,00. 


